
Mündliche  Verhandlung  in
Sachen
Vorratsdatenspeicherung
Pressemeldung des Bundesverfassungsgerichts: „Der Erste Senat
des Bundesverfassungsgerichts verhandelt am

15. Dezember 2009, 10:00 Uhr,
im Sitzungssaal des Bundesverfassungsgerichts,
Schloßbezirk 3, 76131 Karlsruhe

über  mehrere  Verfassungsbeschwerden,  die  sich  gegen
Vorschriften  des  Gesetzes  zur  Neuregelung  der
Telekommunikationsüberwachung  (TKG)  vom  21.  Dezember  2007
richten.

„Die Beschwerdeführer sehen durch die Vorratsdatenspeicherung
vor allem das Telekommunikationsgeheimnis und das Recht auf
informationelle  Selbstbestimmung  verletzt.  Sie  halten  die
anlasslose  Speicherung  aller  Telekommunikationsverbindungen
für unverhältnismäßig. Insbesondere machen sie geltend, dass
sich  aus  den  gespeicherten  Daten  Persönlichkeits-  und
Bewegungsprofile  erstellen  ließen.  Einige  Beschwerdeführer
(Rechtsanwälte/Ärzte/Journalisten/Steuerberater)  fühlen  sich
darüber  hinaus  durch  die  Vorratsdatenspeicherung  in  ihrer
Berufsfreiheit  verletzt,  weil  sie  die  Vertraulichkeit  der
Kontakte  zum  Mandanten  beeinträchtige.  Eine
Beschwerdeführerin,  die  einen  Internetanonymisierungsdienst
anbietet, rügt, die mit der Speicherung
verbundenen  Kosten  beeinträchtigen  die  Anbieter  von
Telekommunikationsdiensten  unverhältnismäßig  in  ihrer
Berufsfreiheit.  Die  Speicherungspflicht  führe  für
Anonymisierungsdienste faktisch zu einem Berufsverbot. Soweit
sich  das  Bundesverfassungsgericht  an  einer
verfassungsrechtlichen  Prüfung  in  vollem  Umfang  gehindert
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sehe, weil es sich bei den beanstandeten Regelungen um die
Umsetzung  von  EG-Recht  handele,  regen  die  Beschwerdeführer
eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof im Rahmen eines
Vorabentscheidungsverfahrens  an,  weil  sie  die  umzusetzende
Richtlinie für gemeinschaftsrechtswidrig halten.“


